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DEL2 – Stadionbestimmungen 
Standort Freiburg / Echte Helden Arena 
 

Nr. Materialien Erlaubt Bemerkung 

1 Schwenkfahnen Ja 

Kunststoffrohre bis max. 1,50 m und 3 cm Durchmesser - 

größer auf schriftliche Anfrage. Nicht gestattet sind Stangen 
aus Holz oder massiven Kunststoffmaterialien. 

2 Stoff-, Plastikfahnen Ja 

Kunststoffrohre bis max. 1,50 m und 3 cm Durchmesser - 

größer auf schriftliche Anfrage. Nicht gestattet sind Stangen 
aus Holz oder massiven Kunststoffmaterialien. 

3 Zaunfahnen / Blockfahnen Ja 

Nach Prüfung unmittelbar beim Einlass durch den 

Ordnungsdienst zusammen mit einem Fanbeauftragten des 
EHC Freiburg – bitte vorher anmelden über Gäste 
Fanbeauftragten. Befestigung mit Mehrwegkabelbindern. 

4 

Gassprühflaschen, ätzende 
und färbende Substanzen, 

Druckbehälter mit leicht 
entzündlichen Gasen 

Nein Ausnahme sind handelsübliche Einwegfeuerzeuge. 

5 

Behältnisse, die aus 
zerbrechlichem und oder 
splitternden Material 

hergestellt sind 

Nein  

6 Trommel, Trommelstöcke Ja 
Gestattet: max. 3 Trommeln und die dazugehörigen 

Trommelstöcke in gebräuchlicher Größe (ca. 30 cm). 

7 Doppelhalter Ja 
Kunststoffrohre bis max. 1,50 m und 2 cm Durchmesser. 
Keine beleidigenden, sexistischen, diskriminierenden oder 
rassistischen Texte oder Symbole. 

8 
Konfetti, Klopapier, 
Luftballons, etc. 

Nein Gestattet: Luftballons ohne Gasbefüllung. 

9 

Megafone, mechanische 
und elektrisch betriebene 

Lärminstrumente, Tröten, 
Fanfaren, Vuvuzelas 

Nein Gestattet: max. je 1 Megafon im Heim- und im Gästebereich. 

10 Tiere Nein  

11 Klebeband, Aufkleber Nein  

12 

Wunderkerzen, 

Feuerwerkskörper, 
Raketen, bengalische 
Feuer, sowie andere 

pyrotechnische 
Gegenstände 

Nein  

13 PET-Flaschen bis 0,5 l Nein Die Mitnahme jeglicher Getränkeflaschen ist nicht gestattet. 
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14 

Trinkpäckchen, 
Glasflaschen, 
Thermoskannen, 
Rucksäcke, 

Lebensmittel 

Nein Siehe Punkt 15 "Kinderverpflegung, Medikamente". 

15 
Kinderverpflegung, 
Medikamente 

Ja 

Kinderverpflegung ausschließlich für Kleinkinder bis max. 5 
Jahren in kleinen Kunststoffbehältnissen. Ausschließlich 

Tetra-Packs bis max. 0,5 l. Keine PET-Flaschen, Kunststoff-, 
Glas- oder Thermosflaschen gestattet. Medikamente und 
Hygieneartikel in den für den Veranstaltungszeitraum 

benötigten Mengen gestattet. 

16 Regenschirme Nein Ausnahme: Taschenregenschirme ohne Spitze. 

17 Spruchbänder Ja 

Schriftliche Anmeldung und Genehmigung erforderlich. 
Prüfung auf Textinhalt und Brandschutzklasse vor der  

Einlasskontrolle durch den Ordnungsdienst. Keine 
beleidigenden, sexistischen, diskriminierenden oder  
rassistischen Texte und/oder Symbole. 

18 Laserpointer Nein  

19 

Rassistisches, politisches, 
fremdenfeindliches 
sonstiges radikales 

Propagandamaterial 

Nein 
Zuwiderhandlungen werden mit sofortigem Stadionverweis 
bis hin zum Stadionverbot, sowie zivilrechtlichen Schritten 
durch den Veranstalter geahndet. 

20 Koffer, Reisegepäck Nein  

21 

Waffen oder gefährliche 
Gegenstände, sowie 
Wurfgeschosse, welche bei 

Personen zu 
Körperverletzungen führen 
können. 

Nein  

 

Stand: August 2025 
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